
LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG
zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“
der Gemeinde Gangelt



Gemeinde Gangelt
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“

IMPRESSUM

Dezember 2023
Entwurf zur Veröffentlichung

Auftraggeber:

Entwicklungsgesellschaft Gangelt
Burgstraße 10
52538 Gangelt

Verfasser:

VDH Projektmanagement GmbH
Maastrichter Straße 8, 41812 Erkelenz
T 02431 – 97 31 80
F 02431 – 97 31 820
E info@vdh.com
W www.vdh.com

i.A. M.Sc. Sebastian Schütt i.A. M.Sc. Mayara de Sá Siqueira

Projektnummer: 15 - 014

Abbildung Titelblatt: Eigenes Foto, aufgenommen am 11.06.2021



Gemeinde Gangelt
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“

INHALT

1 AUFGABENSTELLUNG ............................................................................................................... 1

2 ANGABEN ZUM VORHABEN ...................................................................................................... 1

2.1 Standort ....................................................................................................................................................................... 1

2.2 Wichtigste Regelungen des Bauleitplans ............................................................................................................ 2

2.3 Bedarf an Grund und Boden ..................................................................................................................................3

2.4 Unvermeidbare Eingriffe .........................................................................................................................................3

3 NATUR- UND LANDSCHAFTSBEZOGENE PLANERISCHE VORGABEN .................................... 4

3.1 Regionalplan ...............................................................................................................................................................4

3.2 Flächennutzungsplan................................................................................................................................................4

3.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete ...................................................................................................................4

4 BESTANDSBESCHREIBUNG UND EINGRIFFSBEWERTUNG ......................................................6

4.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt...............................................................................................................6

4.2 Fläche ...........................................................................................................................................................................8

4.3 Boden ...........................................................................................................................................................................9

4.4 Wasser ........................................................................................................................................................................ 12

4.5 Luft und Klima .......................................................................................................................................................... 15

4.6 Landschaftsbild ........................................................................................................................................................ 16

4.7 Bilanzierung des Biotopwerts............................................................................................................................... 17

5 MAßNAHMENKONZEPT ........................................................................................................... 19

5.1 Erforderliche Maßnahmen ................................................................................................................................... 20

5.2 Vorsorgliche Maßnahmen .....................................................................................................................................25

5.3 Unverbindliche Maßnahmenvorschläge ............................................................................................................25

6 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................................ 26



Gemeinde Gangelt
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“

1

1 AUFGABENSTELLUNG
Die Gemeinde Gangelt beabsichtigt die planungsrechtliche Absicherung von Wohnen durch Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“. Der Bebauungsplan bereitet „Veränderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“ i.S.d. § 14 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) vor. Gemäß § 15 BNatSchG i.V.m. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) sind vermeidbare
Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen oder zu
ersetzen. Eine diesbezügliche Beurteilung erfolgt in einem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag
(LFB), der gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG alle Angaben enthält, die zur Beurteilung erforderlich sind,
insbesondere über

 Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

 vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen
Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen.

Der LFB dient damit schwerpunktmäßig der Abarbeitung der Eingriffsregelung und verdichtet dar-
über hinaus das Abwägungsmaterial für die Beurteilung der Belange von Natur und Landschaft.

2 ANGABEN ZUM VORHABEN
Bei Vermeidung und Ausgleich von Beeinträchtigungen sind Natur und Landschaft „in ihren in § 1 Abs.
6 Nr. 7 a) bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) zu be-
rücksichtigen.“  (§ 1a Abs. 3 BauGB) „Aus der sich mit dem Klammerzusatz verbindenden ausdrückli-
chen Inbezugnahme ist zu folgern, dass die Begrifflichkeiten des Naturschutzrechts – vorbehaltlich
bauplanungsrechtlicher Modifikationen – weiterhin maßgeblich sind […]. Ebenso ist die Stufenfolge
zwischen der vorrangigen Vermeidung und dem nachrangigen Ausgleich aus dem Naturschutzrecht
übernommen […]“ (vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 89. EL Februar 2019, BNatSchG §
18 Rn. 8-10) Vor diesem Hintergrund erfolgt zunächst eine Beschreibung des Planvorhabens sowie
der sich hieraus ergebenden, unvermeidbaren Eingriffe.

2.1 Standort

Der räumliche Geltungsteilbereich befindet sich am nördlichen Rand von Stahe, zwischen der Rode-
bachstraße, zur Platzmühle und der ehemaligen Bundesstraße. Er umfasst eine Fläche von rund
3,2 ha. Bei der derzeitigen Nutzung handelt es sich überwiegend um Dauergrünland. Dieses wird von
einem einzelnen, brachliegenden Grundstück durchzogen. Darüber hinaus wird der östliche Teil der
Fläche ackerbaulich genutzt. Nordwestlich und westlich des Plangebietes befinden sich Gehölzrei-
hen. Im Norden und Südosten der Fläche befinden sich vereinzelte, mit Einfamilienhäusern bebaute
Grundstücke. Im Süden ragen rückwärtige Gartenflächen der Bebauung an der Rodebachstraße in
das Plangebiet.

Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. Im Norden grenzt das Plangebiet an die L47. Da-
hinter befindet sich die freie Feldflur. Diese ist im Nahbereich des Plangebietes durch



Gemeinde Gangelt
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“

2

unterschiedliche, bewaldete Flächen gekennzeichnet, ansonsten weitestgehend ausgeräumt und
ackerbaulich genutzt. Im Westen, Süden und Osten grenzen die bestehenden Siedlungsstrukturen
der Ortslage Stahe an das Plangebiet. Diese Siedlungsstrukturen sind heterogen, doch entsprechen
überwiegend „Gemischten Bauflächen“ oder „Wohnbauflächen“.

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linien); Quelle: (Land NRW, 2020)

2.2 Wichtigste Regelungen des Bauleitplans

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen, da diese Flä-
chen vorwiegend dem Wohnen dienen sollen. Die ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe,
Tankstellen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe sowie
Anlagen für Verwaltungen werden nicht zugelassen.

VERSIEGELUNGSGRAD

Im „Allgemeinen Wohngebiet“ wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die festgesetzte GRZ darf bis zu 0,5
überschritten werden.

GEBÄUDEKUBATUR

Die Gebäudekubatur wird durch Festsetzung von Baugrenzen, einer Traufhöhe von 6,5 m und einer
Firsthöhe von 10,5 m im „Allgemeinen Wohngebiet“ bestimmt. Die überbaubaren Grundstücksflächen
halten einen Regelabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen von 3,0 m ein. Der gleiche Mindest-
abstand wird zu benachbarten Grundstücksgrenzen eingehalten. Im Westen wird von der Regeltiefe
abgewichen. An dieser Stelle halten die Baugrenzen einen Abstand von 5,0 m zu den seitlichen
Grundstücksgrenzen ein.

Die Baufenster halten eine Regeltiefe von 16,0 m ein, die durch Garagen und Abstellräume um 2,0 m
überschritten werden darf. Bei Grundstücken mit geringer Tiefe weichen die Baugrenzen von der
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vorgenannten Regeltiefe ab. Sie halten einen Abstand von 3,0 m zu den Rückwärtigen Baugrenzen
ein. Auf dem Grundstück Bundesstraße 177 werden die überbaubaren Grundstücksflächen so abge-
grenzt, dass die vorhandene Bebauung gesichert und eine Nachverdichtung ermöglicht wird.

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

Die privaten Gartenflächen sind gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Kies- oder Splittflächen au-
ßerhalb von Wegen ist nicht zulässig. Innerhalb der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ sind mindestens
10 Bäume anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Zur Schaf-
fung einer optisch attraktiven Gestaltung des öffentlichen Raums sowie aus Gründen des ökologi-
schen Ausgleichs sind mehrere „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen“ festgesetzt.

Entlang der westlichen Plangebietsgrenze sowie im Norden des Plangebietes werden mehrere Bäume
zum dauerhaften Erhalt festgesetzt. An der südöstlichen Plangebietsgrenze wird eine „öffentliche
Grünfläche“ festgesetzt, in der Erschließungsanlagen sowie Nebenanlagen, die der Erholung oder
dem Naturerleben dienen, allgemein zulässig sind.

2.3 Bedarf an Grund und Boden

Bedarf an Grund und Boden

Nutzung Fläche in m² (ca.)

Allgemeines Wohngebiet 24.625
Öffentliche Grünflächen 1.605

Öffentliche Verkehrsflächen 5.689

Öffentliche Verkehrsflächen „Fuß- und Radweg“ 268
Flächen für Versorgungsanlagen 56

Summe 32.243
Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden

2.4 Unvermeidbare Eingriffe

Ob Eingriffe vermeidbar sind, ist unter Berücksichtigung der Planungsziele zu untersuchen. Die Pla-
nungsziele als solche werden durch das Vermeidungsgebot nicht in Frage gestellt (vgl. Krautzberger
(Fn. 7), § 1 a BauGB, Rn. 20.). Eine Abweichung von ihnen oder ein teilweiser Verzicht auf deren Erfül-
lung ist daher nicht erforderlich. Vielmehr ist zu untersuchen, ob die Planungsziele auch mit einem
geringeren Eingriff in Natur und Landschaft vollständig erfüllt werden können.

Planungsziel ist die Errichtung eines Wohngebietes zur Bereitstellung attraktiver Wohnflächen. Hie-
raus ergibt sich ein Flächenanspruch, der zunächst durch versiegelte Flächen für Gebäude, Stell-
plätze und Zufahrten sowie die dazugehörigen Gartenflächen definiert wird. Das Maß der baulichen
Nutzung wurde auf das zur Zielerfüllung erforderliche Maß beschränkt. Besonders wertvolle Teilflä-
chen wie Gehölzbestände, die von Eingriffen ausgenommen werden sollten, sind nicht erkennbar.
Damit sind die weiterhin begründeten Eingriffe als unvermeidbar zu erachten.
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3 NATUR- UND LANDSCHAFTSBEZOGENE PLANERISCHE
VORGABEN
Raumordnung, Bauleitplanung und naturschutzfachliche oder wasserrechtliche Schutzgebiete tref-
fen übergeordnete natur- und landschaftsbezogene Vorgaben. Nachfolgend wird geprüft, inwiefern
sie der Planung entgegenstehen oder bei der Bewertung von Eingriffen zu berücksichtigen sind bzw.
sie darauf Einfluss nehmen, inwiefern Eingriffe als erheblich zu bewerten sind. Da die wasserrechtli-
chen Schutzgebiete funktional dem Schutzgut Wasser zugeordnet sind, werden diese zum besseren
Verständnis im Kapitel 4.4 „Wasser“ dargestellt.

3.1 Regionalplan

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, weist das Plangebiet
als Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) aus. In den AFAB sollen u.a. die Flächen für land-
wirtschaftliche Nutzung, die aus agrarwirtschaftlichen oder ökologischen Gründen zu erhalten oder
zu entwickeln sind, sowie sonstige Flächen zur Freiraumsicherung oder Kultur dargestellt werden.
(Bezirksregierung Köln, 2016a).

Gleichwohl hat die Darstellung als AFAB weder ein Bauverbot zur Folge, noch wird die weitere Ent-
wicklung der Ortschaften verhindert. Vielmehr kann es zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung
und angemessenen Entwicklung solcher Ortschaften erforderlich sein, im Flächennutzungsplan ent-
sprechende Bauflächen darzustellen und daraus Bebauungspläne zu entwickeln. Natur- und land-
schaftsbezogene planerische Vorgaben werden für die Verfahrensgegenständlichen Flächen nicht
getroffen. Die Planung folgt somit den Darstellungen des Regionalplanes.

3.2 Flächennutzungsplan

Der bestehende Flächennutzungsplan stellt den räumlichen Geltungsteilbereich überwiegend als
„Gemischte Bauflächen“ dar. Im Nordwesten erfolgt die Darstellung „Flächen für die Landwirtschaft“.
Zur Umsetzung des geplanten Vorhabens sind diese Darstellungen vollständig zu „Wohnbauflächen“
zu ändern. Diese Änderung erfolgt parallel, im Rahmen der 68. Flächennutzungsplanänderung.

3.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach
sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete
(§ 23 BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreser-
vate (§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Na-
turdenkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich ge-
schützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung
und Umsetzung von Vorhaben hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit zu untersuchen.

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl.
§ 22 Abs. 2 BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise und kreis-
freien Städte festgesetzt. (vgl. § 7 LNatSchG)
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Abbildung 2: Auszug aus dem Landschaftsplan II/5 "Selfkant" mit Abgrenzung des Plangebietes (gelbe Linie); (Kreis Heinsberg, 2017)

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplanes II/5 „Selfkant“. Dieser
setzt für den überwiegenden Teil des Plangebietes das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ fest. Die Ab-
sicherung einer entsprechenden Anreicherung erfolgt vorliegend durch grünordnerische Festset-
zungen (vgl. Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts). Weitere Festsetzungen erfolgen für das Plangebiet
nicht.

Zur Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von Natur-
parken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich ge-
schützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“
zurückgegriffen (MULNV NRW, 2020a). Demnach ist vorliegend keine Überlagerung mit entsprechen-
den Gebieten gegeben.

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld können nach aktuellem Kennt-
nisstand auf Wechselwirkungen mit Natura-2000-Gebieten beschränkt werden. Beim nächstgelege-
nen Natura-2000-Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Teverener Heide“, welches sich
ca. 3,2 km südlich des Plangebietes befindet. „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura
2000-Gebieten durch in Flächennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des § 1 Abs. 1
BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des § 1 Abs.
2 BauNVO/ § 9 Abs. 1 BauGB kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den Gebieten
in der Regel nicht ausgegangen werden.“ (MKULNV NRW, 2016) Damit ist eine direkte Beeinträchti-
gung nicht zu erwarten. Zudem lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, z.B. eine erhebliche Ver-
änderung der Grundwasserneubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffausstoß erwarten, die
zur Annahme führen, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu rechnen bzw. der Regelunter-
suchungsabstand zu erhöhen ist.

Daneben besteht eine Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore zwischen
verschiedenen Natura-2000-Gebieten; z.B. durch Beeinträchtigung von Trittsteinbiotopen und Rast-
plätzen oder durch Vorhaben mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befin-
den sich in den Niederlanden, im Bereich der Städte Maastricht und Roermond. Das Plangebiet
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befindet sich zwischen den vorgenannten Gebieten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor
nicht pauschal ausgeschlossen werden kann. Da das Plangebiet vollständig von Siedlungsnutzungen
mit Störwirkung eingefasst wird, ist eine Bedeutung als Rastplatz nicht ersichtlich. Zudem bereitet die
Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barrierewirkungen für überfliegende Arten führen. In
diesem Zusammenhang sind planbedingte Konflikte nicht ersichtlich.

Zusammenfassend sind Konflikte mit den vorliegend relevanten, naturschutzfachlichen Schutzgebie-
ten in Summe nicht ersichtlich.

4 BESTANDSBESCHREIBUNG UND EINGRIFFSBEWERTUNG
Die in der Bauleitplanung zu prüfenden Schutzgüter ergeben sich zunächst aus § 1a Abs. 3 BauGB.
Demnach handelt es sich um den Naturhaushalt i.S.d. Eingriffsregelung. Dieser umfasst den in § 7 Abs.
1 Nr. 2 BNatSchG definierten Naturhaushalt (Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen) sowie das Landschaftsbild. Durch § 1 Abs. 1 Nr. 7 a) BauGB werden
die Schutzgüter der Eingriffsregelung um Fläche und biologische Vielfalt ergänzt.

Die nachfolgende Bewertung orientiert sich an der Summe der vorgenannten Schutzgüter. Aufgrund
funktionaler Zusammenhänge werden Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gebündelt betrachtet.
Gleiches gilt für Luft und Klima.

4.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Tiere und Pflanzen erfüllen Funktionen in Stoffkreisläufen, als Bewahrer genetischer Vielfalt und Ein-
flussfaktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs-, Filter- und Produktionsfunktion für Boden, Was-
ser, Luft bzw. Klima). Daher sind sie in ihrer biologischen Vielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt
umfasst wiederum drei Aspekte: Die Vielfalt der Ökosysteme (z.B. Lebensgemeinschaften, Lebens-
räume, Landschaften), der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (BfN, 2020a).

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet unterliegt hauptsächlich einer Landwirtschaftlichen Nutzung als Dauergrünland und
wird von einem einzelnen, brachliegenden Grundstück durchzogen. Im Zentrum sowie im Osten des
Plangebietes unterliegt einer ackerbaulichen Nutzung. Im Norden befinden sich Wohngebäude sowie
deren private Gartenbereiche. Zudem verläuft parallel zur Bundesstraße eine Baumallee aus alten
Laubbäumen.  Im Süden ragen die rückwärtigen Gartenflächen der Bebauung an der Rodebachstraße
in das Plangebiet hinein. Entlang der westlichen Plangebietsgrenze befindet sich eine junge Baum-
reihe.

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen in NRW kaum vor. Es sind lediglich 6 planungsrelevante
Arten mit jeweils sehr wenig Vorkommen bekannt. Diese finden sich überwiegend an Sonderstand-
orten mit sehr spezifischen Habitat Ansprüchen. Diese Habitat Anforderungen sind in den vorliegen-
den Fällen nicht gegeben.

Im Hinblick auf Tiere stellt auch Ackerboden einen Lebensraum, z.B. für Bodenorganismen und Des-
truenten dar. Bei der Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes kommt diesen häufig vor-
kommenden Lebewesen eine besondere Bedeutung zu. Durch intensive Bewirtschaftung und Bear-
beitung stehen die vorliegenden Böden jedoch nur eingeschränkt als Lebensraum zur Verfügung.
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Des Weiteren spielt Grünland für die Vernetzung von Ökosystemen eine tragende Rolle. Sie bilden
wertvolle Übergangsbereiche zwischen verschiedenen Lebensräumen wie Acker, Wald, Gewässer
oder Siedlung. Zudem werten Grünflächen die Lebensbedingungen für viele Arten der Ackerland-
schaft auf. Viele Tierarten besiedeln Offenlandbiotope und hängen damit vielfach in ihrer Existenz
direkt oder indirekt vom Grünland und dessen Vegetation ab.

Rückzugsmöglichkeiten in Form von Sträuchern sowie Ansitz- oder Singwarten sind lediglich im Be-
reich der rückwärtigen Gärten sowie im Bereich der Gehölzgruppe westlich und nördlich des Plan-
gebietes vorhanden. Die Grünlandflächen können auch Lebensraum für typische Gartenvögel wie
Meisen, Amseln, Zaunkönig, Rotkehlchen, Buchfink und Grünfink bieten. Insgesamt kann es innerhalb
der verfahrensgegenständlichen Flächen aufgrund der angrenzenden Wohnnutzungen, des Verkehrs
der L47 sowie weiterer anthropogener Nutzungen zu Störwirkungen und daraus resultierendem
Meideverhalten kommen. Die verfahrensgegenständlichen Flächen sind daher nur für störungsun-
empfindliche Arten potenziell geeignet.

Das Vorkommen besonders geschützter Arten wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe
I fachgutachterlich untersucht (Liebert, 2022). In diesem Zusammenhang wurden der zu erwartende
Pool an planungsrelevanten Arten und deren Lebensraumansprüche ermittelt. Die tatsächlich vor-
handenen Lebensräume wurden durch eine Geländebegehung am 22.04.2022 bestimmt. Die vorge-
nannten Daten wurden miteinander verschnitten und den Wirkfaktoren des Planvorhabens gegen-
übergestellt.

Auf diese Weise konnte das potenziell betroffene Artenspektrum auf Fledermäuse allgemein, Mehl-
schwalbe, Rauchschwalbe und „Allerweltsvogelarten“ reduziert werden. (vgl. ebd.: S. 22 ff.).

EINGRIFFSBEWERTUNG

Durch die Umsetzung des Vorhabens werden vorhandene Bepflanzungen vollständig entfernt. Auf-
grund des eher geringen Ausgangswertes der Bepflanzung werden diese Eingriffe in Pflanzen selbst
als nicht erheblich bewertet. Gleichwohl stellen sie ein Habitat für unterschiedliche Tiere dar.

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der besonders oder streng geschützten
Arten bzw. europäische Vogelarten mitsamt ihrer Lebensstätten zu beeinträchtigen. Eine Betrach-
tung von Jagdhabitaten kann bei der Bewertung von Empfindlichkeit und Eingriff zunächst unberück-
sichtigt bleiben (vgl. BVerwG, Besch. V. 13.03.2008 – 9 VR 10.07). Ausgenommen sind Jagdhabitate,
deren Beeinträchtigung den Fortbestand gesetzlich geschützter Fortpflanzung- und Ruhestätten ge-
fährdet bzw. Individuen die Nahrungsgrundlage in einer solchen Form entzieht, dass diese verhun-
gern und damit indirekt getötet werden. Da Jagdhabitate mit spezieller oder besonderer Ausprägung
im Plangebiet nicht vorhanden sind, liegt dieser Ausnahmetatbestand vorliegend nicht vor.

Im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe I wurden die verfahrensgegenständlichen Flächen
begangen und auf Hinweise auf das Vorkommen planungsrelevanter Arten untersucht. (Liebert, 2022)
In den an das Plangebiet angrenzenden Gartenbereichen konnten rufende Exemplare ubiquitärer
Arten nachgewiesen werden, die keine ausgeprägte Störungsempfindlichkeit aufweisen. In den ein-
sehbaren Hecken- und Gehölzbereichen wurden jedoch keine Fortpflanzungsstätten festgestellt.
Nahrungssuchende Vögel wurden zudem auf dem Plangelände nachgewiesen. Innerhalb der alten
Laubbäume im Bereich der Bundestraße konnten lediglich nicht besetzte Horste nachgewiesen wer-
den. Insbesondere futtertragende Greifvögel waren im Umfeld der Bäume nicht nachweisbar. (vgl.
ebd.: S. 16)
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Die alten Laubbäume im Bereich der L47 verfügen über diverse Spalten und Höhlen, die als potenti-
elle Quartiere von Fledermäusen oder als Fortpflanzungsstätten von Höhlenbrütern zu betrachten
sind. An den Bestandsgebäuden an der Bundesstraße befinden sich sowohl künstliche Nisthilfen als
auch Sekundärhinweise zu Fortpflanzungsstätten planungsrelevanter Vogelarten. Zudem konnten
dort aktive Brutvorkommen des Haussperlings nachgewiesen werden (Spalten in Dachkonstruktion).
(vgl. ebd.: S. 16)

Aufgrund der Beobachtungen vor Ort wurden die im Hinblick auf das Vorhaben planungsrelevanten
Arten eingegrenzt. Demnach gelten Fledermäuse allgemein, Feldsperling, Kleinspecht, Mehlschwalbe,
Rauchschwalbe und „Allerweltsvogelarten“ als planungsrelevant. (vgl. ebd.: S. 17 ff.)

Die vorgenannten Arten wurden einer vertiefenden Untersuchung unterzogen. Hierbei wurde das zu
erwartende Artenspektrum mit deren potenziellem Habitatansprüchen und den Wirkfaktoren des
Planvorhabens überschnitten. Auf diese Weise konnte das potenziell betroffene Artenspektrum auf
Fledermäuse allgemein, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und „Allerweltsvogelarten“ reduziert werden.
(vgl. ebd.: S. 22 ff.)

Im Hinblick auf die vorgenannten Arten kann ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden. Durch die Formulierung von vorsorge- und Ver-
meidungsmaßnahmen lassen sich die zunächst identifizierten Konflikte wirkungsvoll vermeiden. Eine
Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt unter Kapitel 5.1 dieses Fachbeitrags.

Zudem ist es gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG allgemein verboten, wildlebende Tiere und Pflanzen ohne
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen. Ein vernünftiger Grund liegt vor, wenn eine Handlung aus-
drücklich erlaubt oder nach Abwägung durch einen durchschnittlich gebildeten, dem Naturschutz
aufgeschlossenen Betrachter gerechtfertigt ist. (Lütkes/Ewer, 2018). Dies ist bei der Aufstellung von
Bauleitplänen regelmäßig der Fall (WM BW, 2019). Somit steht der allgemeine Artenschutz einem Bau-
leitplan bereits dann nicht entgegen, wenn dessen Aufstellung erforderlich ist und Standort bzw.
Plankonzeption unter Abwägung mit in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden. Dies ist
vorliegend der Fall. Das Gebot zur Vermeidung nicht erforderlicher Beeinträchtigungen bleibt hiervon
unberührt. Nicht erforderliche Beeinträchtigungen werden jedoch bereits durch die Maßnahmen für
den speziellen Artenschutz ausgeschlossen.

4.2 Fläche

Fläche ist unvermehrbare Ressource, Lebensgrundlage für den Menschen und wird durch diesen
beansprucht (BMU, 2017). Planungsrechtliche oder tatsächliche Inanspruchnahme ist mit der Zu-
nahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche gleichzusetzen (MULNV NRW, 2018); nicht jedoch mit Ver-
siegelung, da auch gestaltete Grün-, Erholungs- und Freizeitflächen zur Siedlungs- und Verkehrsflä-
che gezählt werden (BMU, 2017). Bei Inanspruchnahme erfolgt eine Nutzungsänderung, was zumeist
mit irreversiblem Verlust der ursprünglichen Funktion einhergeht.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet umfasst Fläche im Umfang von ca. 3,2 ha. Diese ist vollständig unbeansprucht.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Das Plangebiet umfasst bisher unbeanspruchte Fläche im Umfang von ca. 3,2 ha. Diese wird durch
das geplante Vorhaben vollständig in Anspruch genommen. Es handelt sich dabei um einen
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unvermeidbaren Eingriff, weil ein vergleichbarer Flächenumfang für das geplante Vorhaben stets be-
nötigt werden würde, unabhängig von dem Standort der Planumsetzung. Somit ist von einer hohen
Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen.

Durch die Flächennutzungsplanänderung wird die bauliche Nutzung bisheriger landwirtschaftlicher
Flächen vorbereitet. Der Eingriff in das Schutzgut Fläche ist als erheblich zu bewerten. Eine Untersu-
chung möglicher Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Kapitel 5.1 dieses Fachbeitrags.

4.3 Boden

Gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen,
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus ist er Ausgleichsmedium in Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen sowie Ab- und Aufbaumedium für stoffliche Entwicklung. Aus unterschiedlichen
Gründen kann er schutzwürdig sein (GD NRW, 2018c):

 Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte

 Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit

 Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum

Ferner ist Boden Standort und Archiv. Die Funktion als Standort wird im Kapitel 4.2 „Fläche“ beschrie-
ben und bewertet. Kultur- und Sachgüter sind kein Untersuchungsgegenstand dieses Fachbeitrags
(vgl. Kapitel 3). Daher wird die Funktion als „Archiv“ vorliegend nicht betrachtet.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Zur Bewertung des Bodens werden die Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung
NRW (Land NRW, 2020) und die Bodenkarten im Maßstab 1:5.000 (GD NRW, 2018a) und 1:50.000 (GD
NRW, 2018b) verwendet (vgl. Abbildung 3). Hieraus ergeben sich die nachfolgenden Erkenntnisse.

Zusammensetzung

Gemäß Bodenkarte ist im Plangebiet der Bodentyp Braunerde, Kolluvisol und Pseudogley-Braunerde
vorherrschend. Die jeweilige Zusammensetzung wird in nachfolgender Tabelle erläutert.

Zusammensetzung der vorhandenen Böden

Bodentyp Bestandteil
Schichthöhe

(dm)

Braunerde vereinzelt
Pseudogley-Braunerde
(s B6)

schluffig-lehmiger Sand, zum teil kiesig und sandig-lehmiger
Schluff, zum Teil kiesig

aus Sandlöß
4 bis 9

Sand, zum Teil kiesig und schwach lehmiger Sand, zum Teil kiesig
und mittel lehmiger Sand, zum Teil kiesig und stark lehmiger Sand,
zum Teil kiesig und stark sandiger Lehm, zum Teil kiesig

aus meist Solifluktionsbildung

2 bis 4

Sand, kiesig
aus Terrassenablagerung

7 bis 14,1

Kolluvisol (K3)

Sandig-lehmiger Schluff, meist schwach humos, vereinzelt kar-
bonathaltig und schwach sandiger Lehm, meist schwach humos,

vereinzelt karbonathaltig
aus Kolluvium

13 bis 20,1
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mittel toniger Schluff, vereinzelt karbonathaltig
aus Löß

0 bis 7,1

Kies
zum Teil Sand

aus Terrassenablagerung
0 bis 2,1

Braunerde (B82)

Sand
und mittel schluffiger Sand und schwach schluffiger Sand

aus Flugsand
5 bis 20,1

Sand, kiesig
aus Terrassenablagerung

0 bis 15,1

Tabelle 2: Zusammensetzung des vorhandenen Bodens (GD NRW, 2018b)

Bodenparameter

Im Bereich der Kolluvisol ist mit überdurchschnittlichen Bodenparametern und einer entsprechend
hohen Bodenfruchtbarkeit zu rechnen. Die Braunerden weisen mittlere Bodenparameter auf. Eine
detaillierte Erfassung der einzelnen Bodenparameter ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung

Parameter Definition
Wert

(s) B6 K3 B82

Wertzahlen der Bo-
denschätzung

Die Bodenwertzahl drückt Reinertragsunter-
schiede aus, die bei üblicher und ordnungsge-
mäßer Bewirtschaftung nur durch den Er-
tragsfaktor Boden bedingt sind.

45 bis 60
(mittel)

70 bis 90
(sehr
hoch)

25 bis 35
(gering)

Feldkapazität

Die Feldkapazität bestimmt die Fähigkeit des
Bodens, die Verlagerung von Stoffen wie Nit-
rat, die weder adsorptiv festhalten noch mik-
robiell umgesetzt werden, in den Untergrund
zu mindern.

220 mm
(mittel)

316mm
(hoch)

98 mm
(sehr

 gering)

Nutzbare Feldkapazi-
tät

Bei grundwasserfreien und nicht staunässe-
dominierten Standorten ist die nutzbare Feld-
kapazität das wesentliche Maß für die Boden-
wassermenge, die den Pflanzen zur Verfügung
steht.

121 mm
(mittel)

153 mm
(hoch)

58 mm
(gering)

Luftkapazität

Luftkapazität ist ein Maß für die Versorgung
der Pflanzenwurzeln mit Sauerstoff, das die
Speicherkapazität für Starkniederschläge,
Grundwasser sowie Staunässe darstellt und
zusammen mit der Wasserleitfähigkeit die
Amplitude und Geschwindigkeit von Wasser-
standsänderungen im Witterungsverlauf be-
stimmt.

154 mm
(hoch)

140 mm
(mittel)

205 mm
(hoch)

Kationenaustauschka-
pazität

Nährstoffe kommen in der Natur als Kationen
vor. Die Kationenaustauschkapazität bezeich-
net die Menge an Nährstoffen, die ein Boden

109
mol+/m²
(mittel)

248
mol+/m²

(hoch)

29
mol+/m²

(sehr
gering)
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Tabelle 3: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung (GD NRW, 2018b)

Schutzwürdigkeit

Die Schutzwürdigkeit eines Bodens ergibt sich laut dem BBodSchG aus dem Ausprägungsgrad der
Erfüllung natürlicher Bodenfunktionen sowie der Archivfunktion (GD NRW, 2018c). Vorliegend ist die
Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen vorrangig zu betrachten, da sich die Archivfunktion aus
dem Vorhandensein von Bodendenkmälern und anderen denkmalrechtlichen Gegebenheiten ergibt
und diese an dieser Stelle nicht untersucht werden. Die Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden ist
somit der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden

Bodenteilfunktion
Schutzwürdigkeit gegeben?

(s) B6 K3 B82

Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte n.b. nein ja

Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit n.b nein nein
Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-
Raum

n.b.
ja nein

Tabelle 4: Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens; (GD NRW, 2018b)

Vorbelastung / Altlasten

Im Bereich der umliegenden Straßen sind die Böden durch Versiegelung vorbelastet. Hierdurch be-
stehen Einschränkungen der natürlichen Bodenfunktionen, insbesondere der Grundwasserneubil-
dung. Zudem ist mit Strukturveränderungen des natürlichen Bodenaufbaus zu rechnen. Im Bereich
der ackerbaulich genutzten Flächen können Einträge durch Biozide oder Düngemittel nicht ausge-
schlossen werden.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Die vorliegenden Böden erfüllen im besonderen Maße eine Reglerfunktion des Bodens für den Was-
serhaushalt im 2-Meter-Raum. Außerdem weisen sie eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit auf.
Vor diesem Hintergrund ist von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen.

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch Versiegelung, Verdichtung, Abtragun-
gen und Aufschüttungen dauerhaft verändert. Insbesondere auf den versiegelten Flächen gehen die
natürlichen Funktionen verloren. Daher sind die baubedingten Eingriffe in das Schutzgut Boden als
erheblich zu bewerten und zu kompensieren. Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Maßnah-
men erfolgt im Kapitel 5.1 dieses Umweltberichts.

bezogen auf seine Masse binden und abgeben
kann.

Effektive Durchwurze-
lungstiefe

Die effektive Durchwurzelungstiefe kenn-
zeichnet die Tiefe, bis zu der das pflanzenver-
fügbar gespeicherte Bodenwasser von einjäh-
rigen Nutzpflanzen bei Ackernutzung in nie-
derschlagsarmen Jahren vollständig ausge-
schöpft werden kann.

10 dm
(hoch)

11 dm
(sehr
hoch)

7 dm
(mittel)
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Durch den Betrieb von Wohngebieten sind keine erheblichen Bearbeitungen des Bodens oder
Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. Insofern wird das Vorhandensein des Wohngebietes vo-
raussichtlich zu keinen weiteren, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden führen.

4.4 Wasser

Gemäß § 1 WHG erfüllt Wasser Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und
Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Er beeinflusst das Klima, da Wärme durch Verdunstung der Atmo-
sphäre zugeführt wird (DWD, 2020). Im Hinblick auf seine zerstörerische Kraft ist der Hochwasser-
schutz zu beachten.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Zur Beschreibung des Schutzgutes wird u.a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsys-
tem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS WEB) zurückgegriffen (MULNV NRW, 2019).
Demgemäß können die nachfolgenden Aussagen getroffen werden.

Oberirdische Gewässer

Gemäß § 2 WHG handelt es sich bei oberirdischen Gewässern um Fließgewässer mit ständigem oder
zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Sie werden ein-
geteilt in Gewässer erster und zweiter Ordnung sowie in sonstige Gewässer.

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewässer erster Ordnung sind im mittel-
baren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Auch Gewässer zweiter Ordnung befinden sich nicht
im Nahbereich des Plangebietes. Die nächstgelegenen sonstige Gewässer stellen der Rodebach in
etwa 380 m südlicher Entfernung des Plangebietes und der Saeffeler Bach in etwa 2,8 km nördlicher
des Plangebietes dar. Aufgrund der Entfernung sowie dazwischen liegender, funktionaler Zäsuren,
z.B. Verkehrstrassen und Siedlungsstrukturen, sind maßgebliche Wechselwirkungen zwischen dem
Planvorhaben und den vorbezeichneten Gewässern nicht erkennbar.

Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 28_04 „Hauptterrassen des Rheinlandes“. Dieser
befindet sich mengenmäßig wie auch chemisch in einem schlechten Zustand. Überschreitungen der
Schwellenwerte nach Anlage 2 der Grundwasserverordnung bestehen in Bezug auf Nitrat.

Eine kleinräumige Beschreibung der vorhandenen Grundwassereinflüsse ist unter Berücksichtigung
des Bodens möglich. Hierzu wird auf die Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 zurückgegriffen (GD NRW,
2018b) . Demnach ist im Plangebiet mit Pseudogley-Braunerde, Pseudogley-Parabraunerde und Ko-
luvisol zu rechnen. Es ergeben sich die nachfolgenden Parameter.
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Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser

Parameter Definition
Bodentyp

(s) B6 K3 B82

Gesättigte
Wasserleit-
fähigkeit

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf) kennzeich-
net, mit welchem Widerstand ein Boden Wasser
gegen die Schwerkraft halten kann. Sie dient der
Bewertung des Bodens als mechanischer Filter,
beeinflusst die Erosionsanfälligkeit und wird zur
Ermittlung vom Dränbedürftigkeit bzw. Dränab-
ständen verwendet.

33 cm/d
(mittel)

22 cm/d
(mittel)

178 cm/d
(sehr hoch)

Kapillare
Aufstiegs-
rate

Die kapillare Aufstiegsrate gibt an, in welcher In-
tensität ein Boden Wasser aus den grundwasser-
beeinflussten Schichten durch die Kraft seiner Ka-
pillarität in den effektiven Wurzelraum nachliefert.

0 mm/d
(keine

Nachliefe-
rung)

0 mm/d
(keine

Nachliefe-
rung)

0 mm/d
(keine

Nachliefe-
rung)

Grundwas-
serstufe

Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit
von Klima- und Witterungsverhältnissen sowie
Wasserverbrauch durch Vegetation oder Men-
schen mehr oder weniger stark. Die Grundwasser-
stufen geben den Kernbereich der Grundwasser-
schwankung wieder.

0
(Ohne

Grundwas-
ser)

0
(Ohne

Grundwas-
ser)

0
(Ohne

Grundwas-
ser)

Staunässe-
grad

Staunässe tritt auf, wenn eine geringe wasser-
durchlässige Zone im Boden (Staukörper) die Ver-
sickerung des Niederschlagswassers hemmt und
somit zur Vernässung des darüber liegenden Be-
reiches (Stauwasserleiter) führt.

0
(Ohne

Staunässe)

0
(ohne

Staunässe)

0
(Ohne

Staunässe)

Versicke-
rungseig-
nung

Die Versickerungseignung stellt eine Ersteinschät-
zung dar, in welchem Maß Böden für eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser geeignet sind
und welche Gründe gegebenenfalls entgegenste-
hen.

bedingt
geeignet

ungeeignet geeignet

Tabelle 5: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser (GD NRW, 2018b)

Die Angabe bezüglich der Versickerungseignung des Geologischen Dienstes NRW dient vorliegend
lediglich als erste Einschätzung. Im Rahmen einer Bodenuntersuchung konnte anhand diverser Bohr-
proben festgestellt werden, dass die bindigen oberen Bodenschichten für eine Versickerung unge-
eignet sind. In den darunter anstehenden Sanden ist eine Versickerung möglich. Allerdings haben die
Sande durch die dichte Lagerung eine geringe Durchlässigkeit. (Terra Umwelt Consulting GmbH, 2023)

Nach Ansicht der Gutachter könnte eine Straßenentwässerung theoretisch über Muldensysteme er-
folgen. Unterhalb der Mulden müssten dann in regelmäßigen Abständen "Sickerfenster" angelegt wer-
den. Für die Versickerung von Niederschlagswasser bietet das Plangebiet gute Voraussetzungen.

Das Gemeindegebiet ist nach der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen (Differenzen-
pläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsen-
kung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braun-
kohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden fol-
gende Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stock-
werk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle.
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Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkoh-
lentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung
der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten.

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei
bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen.

Wasser-, Hochwasser- und Starkregenschutz

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Demnach sind
Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG), Ri-
sikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und Hochwasserentstehungs-
gebiete (§ 78d WHG) hinsichtlich einer Betroffenheit zu untersuchen. Die diesbezügliche Auswertung
erfolgt auf Basis der Datenbank ELWAS NRW (MULNV NRW, 2020b).

Auf Grundlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden
Hochwasserschutz (BRPHV) werden zudem die Starkregenhinweiskarte, die Hochwasser-Risikokarte
und die Hochwasser-Gefahrenkarte in die Betrachtung einbezogen. Diesbezüglich wird auf das
Fachinformationssystem Klimaanpassung NRW (LANUV NRW, 2020) zurückgegriffen.

Trinkwasser und Heilquellen

Das Plangebiet wird von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutz- und Heilquellen
überlagert. Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet stellt das niederländische Trinkwasserschutzge-
biet NL Schinveld dar, welches sich ca. 760 m südwestlich des Plangebietes befindet. Die beabsich-
tigte Nutzung ist jedoch nicht an den Einsatz wassergefährdender Stoffe oder wassergefährdende
Handlungen gebunden. Insofern ist davon auszugehen, dass die Belange des Wasserschutzes der
Umsetzung der Planung nicht entgegenstehen.

Hochwasser und Starkregenschutz

Es bestehen zudem keine Überlagerungen mit Überschwemmungsgebieten oder Gebieten nach der
Hochwassergefahren- oder -risikokarte und auch aus der Starkregenereigniskarte kann kein Hand-
lungsbedarf abgeleitet werden. Damit sind planbedingte Konflikte mit den Belangen des Hochwasser-
oder Starregenschutzes in Summe nicht erkennbar.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Im Plangebiet oder dem von der Planung betroffenen Umfeld sind wasserrechtliche Schutzgebiete
oder oberirdische Gewässer nicht vorhanden. Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Ver-
sickerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte
Auswirkungen auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasser-
schwankungen hervorgerufenen Bodenbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein
geltende bauliche Standards bewältigt werden. Insgesamt ist damit von einer geringen, spezifischen
Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser auszugehen.

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versieglung
und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich
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erachtet. Der Bau und Betrieb von Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße
zum Einsatz wassergefährdender Stoffe. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insge-
samt nicht zu erwarten.

4.5 Luft und Klima

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage für die Vegetationsentwicklung und ist unter dem Aspekt
der Niederschlagsrate für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Luft
ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen
als Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige
Frischluftzufuhr sind Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Klimadaten

Die Gemeinde Gangelt liegt innerhalb des klimatischen Bereiches der Niederrheinischen Bucht. Es
besteht ein gemäßigtes, humides, atlantisch geprägtes Klima, welches durch milde Winter und gemä-
ßigte Sommer definiert wird. (Matthiesen, 1989)

Zur Bewertung des lokalen Klimas wird auf den Klimaatlas Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen
(LANUV NRW, 2020c). Demnach ist das Klima des Plangebietes im Jahresmittel durch eine Lufttem-
peratur von 12,1°C, eine Niederschlagssumme von 600 mm und eine Sonnenscheindauer von 2.022
Stunden gekennzeichnet. Die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe liegt bei ca. 3,7 m/s, unterliegt je-
doch kleinräumigen Schwankungen.

Luftschadstoffe

Zur Bewertung der zu erwartenden Luftschadstoffe wird auf das Online-Emissionskataster Luft NRW
zurückgegriffen (LANUV NRW, 2020b). Hier wird zwischen zahlreichen Emittenten- und Schadstoff-
gruppen unterschieden. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Angaben bei gleichzeitiger Wah-
rung der Anstoßfunktion, ist die weitere Betrachtung auf eine fachlich begründete Auswahl zu be-
schränken.

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf den Klimawandel erfolgt eine Betrachtung der im Ky-
oto-Protokoll benannten Treibhausgase (Umweltbundesamt, 2020a): Kohlendioxid, Methan, und
Lachgas (N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (HFKW). Aufgrund der hierfür europaweit definier-
ten Grenzwerte (Umweltbundesamt, 2020b) wird die Betrachtung auf die Feinstaubfraktion PM10 er-
weitert. Eine Betrachtung der Fraktion PM2,5 ist mangels Datengrundlage nicht möglich. Da im Rah-
men des vorliegenden Umweltberichtes keine Ursachenforschungen betrieben, sondern lediglich die
Auswirkung des Planvorhabens im Zusammenwirken im bestehenden Gesamtgefüge untersucht wer-
den, erfolgt die Betrachtung der vorgenannten Schadstoffe über alle Emittentengruppen hinweg.
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Schadstoff
Menge Belastung

Bezeichnung Chem. Summenformel

Kohlendioxid CO2 1.393 t/km² mittel

Methan CH4 84 kg/km² mittel
Lachgas N2O 39 kg/km² mittel

Fluorierte Treibhausgase HF 113 g/km² mittel

Feinstaub PM10 239 kg/km² mittel
Tabelle 6: Belastung des Plangebietes mit klimatisch wirksamen Luftschadstoffen; (LANUV NRW, 2020b)

Klimatisch wirksame Funktionen

Bei den verfahrensgegenständlichen Flächen handelt es sich um unbebaute Flächen, die eine Funk-
tion als Kaltluftentstehungsgebiet erfüllen. Klimatisch bedeutsame Vegetationsstrukturen, die zur Bil-
dung von Frischluft und zur Bindung von Luftschadstoffen beitragen würden, sind innerhalb der ver-
fahrensgegenständlichen Flächen nicht vorhanden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung werden
die klimatischen Funktionen im überwiegenden Teil des Plangebietes jahreszeitabhängig bzw. bei feh-
lender Vegetation eingeschränkt erfüllt. Innerhalb von Zeiträumen, in denen die Fläche von keiner
Vegetation bedeckt ist, kann ferner die Bildung von Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Klimatisch bedeutsame oder luftreinhaltende Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Daher
wird die spezifische Empfindlichkeit des Schutzgutes als gering bewertet.

Durch Nutzungen im Rahmen von Wohnbauflächen werden in der Regel keine Emissionen hervorge-
rufen, die sich negativ auf die klimatische oder lufthygienische Situation auswirken. Schadstoffe in
geringen Mengen sind vorwiegend im Zuge zusätzlicher Verkehre möglich. Zudem ist eine zuneh-
mende Versiegelung zu erwarten. Da versiegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungünstigere
Strahlungsbilanz aufweisen sind diesbezüglich zusätzliche, negative klimatische Wirkungen zu erwar-
ten. Durch die Errichtung von Baukörpern können außerdem die Windströmungen verändert werden.
Die geplante Überbauung des Plangebietes führt zu einem vollständigen Verlust der Produktionsfä-
higkeit von Kaltluft. Die Entstehung einer Hitzeinsel ist zu erwarten.

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Zahl an unbebauten Freiflächen
gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine planbe-
dingte, unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die von Wohnvorhaben aus-
gehenden Mengen an Luftschadstoffen sind gering. Insgesamt werden die planbedingten Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht erheblich bewertet.

4.6 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild hat in erster Linie ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die Kompo-
sition verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Ne-
ben der Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch für den
Erholungswert der Landschaft eine große Rolle.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet liegt im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit NR-570 „Selfkant“, hier im Bereich
der Gangelter Bruch. Laut der heutigen potenziell natürlichen Vegetation (HpnV) müsste das
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Landschaftsbild insbesondere durch Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder, stellenweise durch Er-
lenbruchwälder und Eichen-Hainbuchenwälder geprägt sein. Die lokale Landschaft besteht überwie-
gend aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, älteren Eichen und kleinen Misch- und Laubwäldchen.
Die Ortsrandlagen sind von Gärten, zahlreichen teils altholzreichen Obstbaumweiden, Gräben und
ausgedehnten, gut durch Baumreihen und Hecken strukturierten Grünlandflächen umgeben.

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches selbst herrschen landwirtschaftliche Flächen in Form
von Dauergrünland vor. Sie wird von einem einzelnen, brachliegenden Grundstück durchzogen. Dar-
über hinaus wird der östliche Teil der Fläche ackerbaulich genutzt. Norwestlich und westlich befinden
sich Gehölzreihen. Im Norden und Südosten befinden sich vereinzelte, mit Einfamilienhäusern be-
baute Grundstücke. Im Süden ragen rückwärtige Gartenflächen der Bebauung an der Rodebach-
straße in das Plangebiet. An der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft die Bundesstraße (L47). Somit
befindet sich die Fläche an der Grenze zur freien Landschaft und besitzt demzufolge eine gewisse
Bedeutung für das Landschaftsbild.

Eine zu betonende Bedeutung für das übergeordnete Landschaftsbild ist vorliegend jedoch nicht
erkennbar. Durch die unregelmäßige Bebauung ist der Ortsrand nur bedingt definiert.

Die Fläche besitzt derzeit eine geringe Bedeutung für die Naherholung, Sie dient als landwirtschaftli-
che Nutz- oder Grünfläche und sind der Allgemeinheit nur beschränkt zugänglich.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebietes für das übergeordnete Landschaftsbild oder die
Naherholung ist nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des
Schutzgutes auszugehen.

Das Landschaftsbild wird durch den Bau des Vorhabens verändert. Aufgrund der Größe des Plange-
bietes ist diese Veränderung als erheblich zu bewerten. Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zu
berücksichtigen, die im Kapitel 5.1 dieses Fachbeitrags beschrieben werden.

Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, beispielsweise Rauchfahnen erken-
nen, die zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbildes führen. In diesem Zusammen-
hang sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar.

4.7 Bilanzierung des Biotopwerts

Ein Teil der Bestandsbeschreibung und Eingriffsbewertung ist eine Bilanzierung, die eine Aussage
dazu liefert, ob die Planung unter Berücksichtigung bestehender und geplanter Biotoptypen zu einem
ökologischen Defizit oder Überschuss führt. Sofern mit einem Defizit zu rechnen ist, muss über zu-
sätzliche Maßnahmen entschieden werden. Diese sind sodann in das Maßnahmenkonzept zu über-
nehmen (vgl. Kapitel 5).

BEWERTUNGSRAUM

Der Bewertungsraum entspricht dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

BEWERTUNGSMETHODIK

Bei Beanspruchung von Biotopen ist deren Wert für Natur und Landschaft vor und nach Eingriff zu
untersuchen. Auf diese Weise kann bewertet werden, ob die Planung zu einem ökologischen Defizit
führt. Um eine objektive Bewertung und Vergleichbarkeit zu fördern wird vorliegend auf die
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„Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW" (LANUV NRW, 2021) zu-
rückgegriffen.

Bei dieser Methode werden Biotope in Biotoptypen unterteilt und mit jeweiligen Codes eindeutig
unterschieden. Für jeden Code wird ein Grundwert vergeben, der über einen Korrekturfaktor auf-
und abgewertet werden kann. Mögliche Gründe für eine Aufwertung können z.B. eine besonders gute
Ausprägung oder ein hohes Alter eines Biotops darstellen. Abwertungen erfolgen z.B. dann, wenn
Biotope vor- oder nach Planumsetzung ausgeprägten Störwirkungen unterliegen. Der Grundwert
nach Auf- oder Abwertung stellt den Gesamtwert dar. Wird dieser mit der Fläche des jeweiligen Bio-
toptyps multipliziert, ergibt sich der Einzelflächenwert. Zuletzt bildet die Summe aller Einzelflächen-
werte den Gesamtflächenwert im Bewertungsraum.

Durch Gegenüberstellung der Gesamtflächenwerte im Ausgangs- und Planzustand kann die planbe-
dingte Differenz des ökologischen Wertes in Wertpunkten bestimmt werden. Ist nach Planumsetzung
mit einem Defizit zu rechnen, so ist dieses zu kompensieren. Hierbei kommen grundsätzlich Maßnah-
men im Bewertungsraum, außerhalb von diesem sowie Ersatz in Form bereits durchgeführter Maß-
nahmen oder Ersatzgeldzahlungen in Betracht.

BILANZIERUNG

Biotopwertbilanzierung Bestand

Code Biotoptyp

Fläche
Grund-

wert

Korrek-
turfak-

tor

Ge-
samt-
wert

Einzel-
flä-

chen-
wert

m² %

VF Versiegelte und teilversiegelte Flächen
…0 Versiegelte Flächen ,,WA'' (GRZ 0,6) 980 3,04 0 1 0 0

...0 Versiegelte Flächen, Straße (abzgl. Bäume
im Straßenraum) 868 2,69 0 1 0 0

HJ Garten

...ka4 Zier- und Nutzgarten ohne bzw. mit über-
wiegend fremdländischen Gehölzen im
WA, abzüglich Anpflanzfläche

929 2,88 2 1 2 1.858

EB Grünland

EB, xd2 Weide, artenarm 22.634 70,20 3 1 3 67.902
HA Acker

...0, aci Acker intensiv, Wildkrautarten weitestge-
hend fehlend 4.876 15,12 2 1 2 9.752

BF 70 Einzelbaum, lebensraumtypisch
…, ta1-2 geringes bis mittleres Baumholz, BHD bis

14 bis 49 cm (bestehende Bäume im Stra-
ßenraum)

826 2,56 7 1 6 4.956

…, ta1-2 geringes bis mittleres Baumholz, BHD bis
14 bis 49 cm (bestehende Bäume im WA) 50 0,16 7 1 6 300

EE Grünlandbrach

EE0a, xd2 Fettgrünlandbrache, artenarm 1080 3,35 3 1 3 3240
Gesamtflächenwert 32.243 100,00 88.008
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Biotopwertbilanzierung Planung

Code Biotoptyp

Fläche
Grund-

wert

Korrek-
turfak-

tor

Ge-
samt-
wert

Einzel-
flä-

chen-
wert

m² %

VF Versiegelte und teilversiegelte Fläche

...0 Versiegelte Flächen "WA" (GRZ 0,4 mit
Nebenanlagen 0,5) 12.313 38,19 0 1 0 0

…0 Versiegelte Flächen Verkehrsflächen  5.154 15,98 0 1 0 0

HJ Garten
...ka4 Zier- und Nutzgarten ohne bzw. mit über-

wiegend fremdländischen Gehölzen im
WA, abzüglich Anpflanzfläche

10.570 32,78 2 1 2 21.140

HM Grünanlage

…mc1 Rasenfläche, intensiv genutzt 1.605 4,98 2 1 2 3.210

BF 70 Einzelbaum, lebensraumtypisch

…, ta1-2 geringes bis mittleres Baumholz, BHD bis
14 bis 49 cm (bestehende Bäume im Stra-
ßenraum)

719 2,23 7 1 7 5.033

…, ta3-5 Jungwuchs - Stangenholz, BHD bis 13cm
(geplante Bäume im Straßenraum) 140 0,43 6 1 6 840

…, ta1-2 geringes bis mittleres Baumholz, BHD bis
14 bis 49 cm (bestehende Bäume im WA) 50 0,16 7 1 7 350

…, ta3-5 Jungwuchs - Stangenholz, BHD bis 13cm
(geplante Bäume im WA) 540 1,67 6 1 6 3.240

BD7 100 Strauchreihe
..., kb (tc) Flächen zum Anpflanzen C - einreihig,

kein regelmäßiger Formschnitt
352 1,09 5 1 5 1760

..., kb1 (tc) Flächen zum Anpflanzen D - mehrreihig,
kein regelmäßiger Formschnitt

800 2,48 6 1 6 4.800

Gesamtflächenwert 32.243 100,00 40.373

C. Bilanz -47.635
Tabelle 7: Biotopwertbilanzierung

Es zeigt sich, dass mit einem ökologischen Defizit im Umfang von 47.635 Ökopunkten zu rechnen ist.
Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zu berücksichtigen, die im Kapitel 5.1 dieses Fachbeitrags
zusammengefasst werden.

5 MAßNAHMENKONZEPT
Unter Berücksichtigung der Eingriffsbewertung können erhebliche Eingriffe in die Schutzgüter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Landschaftsbild sowie den Biotopwert des
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Plangebietes nicht ohne weitere Maßnahmen ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wer-
den erforderliche Maßnahmen definiert, die im Kapitel 5.1 zusammengefasst werden.

Bezüglich der weiteren Schutzgüter sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Hier wer-
den vorsorgliche Maßnahmen – ebenfalls verbindlich – in die Plankonzeption aufgenommen, die zur
Vermeidung nicht erforderlicher Eingriffe beitragen. Die Zusammenstellung dieser Maßnahmen er-
folgt im Kapitel 5.2.

Zuletzt werden im Kapitel 5.3 Maßnahmen aufgeführt, die zur weiteren Eingriffsminderung geeignet
sind, sich jedoch gegenseitig ausschließen, deren Vollzugsfähigkeit im Rahmen des vorliegenden An-
gebotsbebauungsplanes nicht vorausgesetzt werden kann oder die aus anderen Gründen nicht ver-
bindlich geregelt werden können. Insofern werden die Maßnahmen lediglich als Empfehlung in die
Plankonzeption aufgenommen.

5.1 Erforderliche Maßnahmen

Erforderliche Maßnahmen

Code Maßnahme Maßnahmenbeschreibung
Begünstigte
Schutzgüter

E1 Eingrünung des
Plangebietes

In den „Öffentlichen Verkehrsflächen“ sind insgesamt min-
destens 10 Bäume anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Zudem ist in den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ mit der Bezeich-
nung „B“ ist je Grundstück mindestens ein Baum der Pflanz-
liste B anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen. Zu benachbarten, privaten Grund-
stücksgrenzen müssen die Bäume einen Abstand von mindes-
tens 3,0 m einhalten.
In den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen“ mit der Bezeichnung „C“ ist eine
dichte Bepflanzung in Form einer einreihigen Schnitthecke
anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleich-
wertig zu ersetzen. Die Gehölze sind in einem Abstand von
maximal 0,30 anzupflanzen. Die Bepflanzung darf je Grund-
stück durch jeweils einen maximal 1,0 m breiten Durchgang
unterbrochen werden.
In den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen“ mit der Bezeichnung „D“ ist eine
dichte Bepflanzung in Form einer mehrreihigen, freiwachsen-
den Hecke anzupflanzen. Die Gehölze sind in einem Abstand
von 1,5 m, versetzt anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Bereiche unter den
Bepflanzungen sind mit einer geeigneten Raseneinsaat aus
autochthonem Saatgut (z.B. Fettwiese) einzugrünen. Beste-
hende Gehölze und deren Wurzelbereich sind in die Bepflan-
zung einzubinden und dauerhaft zu erhalten.

Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser,
Luft und Klima,
Landschaftsbild,
biologische Viel-
falt

E2 Erhalt von Ge-
hölzstrukturen

Die zeichnerisch als „Zu erhaltende Bäume“ festgesetzten
Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleich-
wertig zu ersetzen. In den Flächen, die zeichnerisch als „zu

Tiere, Pflanzen
und biologische
Vielfalt / Boden /
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erhaltende Bäume“ und zugleich als „Allgemeines Wohnge-
biet“ festgesetzt sind, sind sämtliche Versiegelungen unter-
sagt.

Wasser / Luft
und Klima /
Landschaftsbild

E3 Vermeidung
von Steingärten

Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten oder -schüttungen
sind unzulässig. Diese werden definiert als zusammenhän-
gende Flächen, die mit den vorgenannten Materialien zu mehr
als 10% bedeckt sind. Dies gilt auch, wenn auf den Einbau von
Vliesen, Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet
wird. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen entlang von
Fassaden, sofern eine Breite von 0,5 m nicht überschritten
wird.
 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, sofern sie

nicht für eine andere zulässige Nutzung verwendet wer-
den, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als
gärtnerisch angelegt gelten unversiegelte Flächen, die
überwiegend bepflanzt sind (z.B. mit Rasen, Gräsern,
Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölzen).

Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser,
Luft und Klima,
Landschaftsbild,
biologische Viel-
falt

E4 Vermeidung
von Lichtver-
schmutzung

 Im Zuge der Beleuchtungsplanung und Ausführung sind
die Vorgaben und Empfehlungen gem. "Leitfaden zur
Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungs-
anlagen“ des BfN (2019 - Skript 543) zu beachten.

Tiere, biologi-
sche Vielfalt

E5 Anlage von
Schwalbenpfüt-
zen

Zur Kompensation von potentiell verlustigen Schwalbenpfüt-
zen sind innerhalb des Geltungsbereiches min. 5 Stück neue
„Schwalbenpfützen“ anzulegen. Anforderungen an den Maß-
nahmenstandort:

 Offener oder lückiger, lehmiger Boden (nach Befeuchtung
dünnflüssig). Abdichtungen mit Folien o. a. sollen nicht
durchgeführt werden.

 Freier Anflug ohne Gefährdungen durch Kollision o. a.

Anforderungen an Qualität:

 Durchmesser einer Schwalbenpfütze mind. (0,5) bis 1 m
(RUGE 1989, S. 80). Es gibt keine weiteren begründeten
Mengenangaben in der Literatur.

 Während der Nestbauzeit im Mai/ Juni ist eine ausrei-
chende Feuchte zu gewährleisten.

Tiere, biologi-
sche Vielfalt

E6 Brutvogel-
schutz

Zur Vermeidung einer Tötung von Jungvögeln ist für Teilbe-
reiche des Plangebietes ausschließlich bei Baubeginn wäh-
rend der Brutzeit eine vorherige Kontrolle von angrenzenden
Hecken oder gärtnerischen Strukturen erforderlich. Es erfolgt
eine differenzierte Betrachtung auf Basis der aktuellen Ge-
staltungsplanung.

 Phase der Erschließung:

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen tangieren ausschließlich
im Süden vorhandene gärtnerische Strukturen. Sollte der
Baubeginn hier außerhalb des Zeitfensters Anfang Oktober
bis Ende Februar erfolgen, sind diese Strukturen zuvor durch
eine entsprechend qualifizierte Person auf Fortpflanzungs-
stätten zu untersuchen. Bei einem Nachweis können z.B. Bau-
tabuzonen definiert werden – in jedem Falle sind die

Tiere, biologi-
sche Vielfalt
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Maßnahmen mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.
Angesichts des Umfangs der erforderlichen Erschließungs-
maßnahmen sollte in den Bauzeitenplänen der Aspekt früh-
zeitig berücksichtigt werden, um dem Konflikt vorzubeugen.

 Bauphase Wohnungsbau:

Im Zuge des Wohnungsbaus tangieren diverse Baufelder im
Süden und Norden vorhandene gärtnerische Strukturen.
Sollte der Baubeginn hier außerhalb des Zeitfensters Anfang
Oktober bis Ende Februar erfolgen, ist in bereits beschriebe-
ner Weise (siehe Phase der Erschließung) zu verfahren.

E7 Vermeidung
von Vogelschlag
an Glasfassa-
den

Zur Minimierung der Gefahr sind allgemeine Vorgaben zur
Vermeidung zu beachten - insbesondere sind Eckdurchsich-
ten und Spiegelung attraktiver Nahrungshabitate in großflä-
chigen Glasfronten zu verhindern. Dazu sind zunächst Schei-
ben aus handelsüblichem Floatglas zu verwenden – max. 8%
Spiegelung. Zudem sind Maßnahmen in Form einer Folierung
insbesondere für Verglasungen oberhalb einer üblichen Erd-
geschosshöhe (ca. 3,00 m) sowie oberhalb üblicher Abmes-
sungen (ca. 5 qm) vorzusehen.
Weitere Hinweise zum Aspekt Vogelschlag an Glasfassaden
siehe z.B.:
LANDESBUND FÜR VOGELSCHUTZ UND NABU-
BUNDESVERBAND (2010): Glasflächen und Vogelschutz. Vo-
gelfreundliches Bauen mit Glas und Möglichkeiten für nach-
trägliche Schutzmaßnahmen. PDF, 28 S.
SCHMID H., DOPPLER W., HEYNEN D., RÖSSLER M., (2012): Vo-
gelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. PDF, 60 S.
SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE SEMPACH (2018*): Vögel
und Glas
WIENER UMWELTANWALTSCHAFT: (2014) Vogelanprall an
Glasflächen. Geprüfte Muster. PDF, 2 S.
(2018*) Vogelanprall an Glasflächen

Tiere, biologi-
sche Vielfalt

E8 Vorsorgender
Bodenschutz

Abfälle aller Art, die während der Bauarbeiten anfallen (Ge-
binde, Verpackung etc.) sind ordnungsgemäß zu entsorgen; es
sind die Bestimmungen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen und
die Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschafts-
pflege, Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbestän-
den und Tieren bei Baumaßnahmen (RAS-LP4) in den jeweili-
gen gültigen Fassungen unbedingt zu beachten.
Baubedingt beanspruchte Flächen sind unter Berücksichti-
gung der baulichen und gestalterischen Erfordernisse nach
Beendigung der Baumaßnahme wiederherzustellen; es sind
die Bestimmungen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Vege-
tationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen und die
Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege,
Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren bei Baumaßnahmen (RAS-LP4) in den jeweiligen gülti-
gen Fassungen unbedingt zu beachten.

Boden, Wasser
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Der Oberboden ist abzuschieben und getrennt vom übrigen
Bodenaushub zu lagern. Der Boden ist nach Möglichkeit vor
Ort wieder zu verwenden. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterbo-
den in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum
Vorgehen enthält die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags
und der Oberbodenlagerung. Es sind die Bestimmungen der
DIN 18915 in den jeweiligen gültigen Fassungen unbedingt zu
beachten.
Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den
einschlägigen Fachnormen getrennt vom Unterboden abzu-
tragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Aus-
gangssubstrate sind entsprechend der Schichten zu trennen
und zu lagern. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind Bereiche
für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur
Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abzugrenzen. Die
geltenden Bestimmungen nach DIN 19731 sind zu berücksich-
tigen.
Eine Kontamination von Boden und Wasser während des Bau-
betriebs ist durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden.
Für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 BBodSchG in
Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat,
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen
werden.
Einsatz natürlicher Schüttgüter; für den Bebauungsplan gilt,
dass nach § 4 Abs. 1 BBodSchG in Verbindung mit
§ 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche
Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.

E9 Erhaltung des
Mutterbodens

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errich-
tung oder Änderung von baulichen Anlagen der Oberboden
(Mutter-boden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu
sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder
einzubauen.“

Boden, Wasser

E10 Externe Aus-
gleichsmaß-
nahmen

Das planbedingte ökologische Defizit im Umfang von 47.635
Ökopunkten soll über externe Ausgleichsmaßnahmen auf der
Gemarkung Gangelt, Flur 036, Flurstück 312 abgegolten wer-
den. An dieser Stelle wird eine artenreiche Wiese, gut ausge-
prägt, (ggf. mit Neueinsaat, unterschiedlich breiter Strauch-
saum zum Wald hin, einige wenige Laubbäume, temporäre
Altgrasstreifen) angelegt.

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt, Boden

Tabelle 8: Erforderliche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Das ermittelte ökologische Defizit soll über Maßnahmen auf der Gemarkung Gangelt, Flur 036, Flur-
stück 312 abgegolten werden. An dieser Stelle erfolgt eine Aufwertung entsprechend der nachfolgen-
den Gegenüberstellung.

Biotopwertbilanzierung Bestand

Code Biotoptyp
Fläche Grund-

wert
Korrek-
turfaktor

Gesamt-
wert

Einzelflä-
chenwertm² %
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EA Wirtschaftsgrünland

..., xd2 Fettwiese (EA),
artenarm

21.843 100,00 3 1 3 65.529

Gesamtflächenwert 21.843 100,00 65.529

Biotopwertbilanzierung Planung

Code Biotoptyp
Fläche Grund-

wert
Korrek-
turfaktor

Gesamt-
wert

Einzelflä-
chenwertm² %

EA Wirtschaftsgrünland
…, veg2 Artenreiche Wiese, gut

ausgeprägt, (ggf. mit
Neueinsaat, unter-
schiedlich breiter
Strauchsaum zum Wald
hin, einige wenige
Laubbäume, temporäre
Altgrasstreifen)

21.843 100,00 6 1 6 131.058

Gesamtflächenwert 21.843 100,00 131.058

Bilanz 65.529
Tabelle 9: Bilanzierung Gemarkung Gangelt, Flur 36, Flurstück 312

Bei Gegenüberstellung des planbedingten ökologischen Defizits mit den geplanten Maßnahmen auf
der Gemarkung Gangelt, Flur 036, Flurstück 312 ergibt sich die nachfolgende Bilanzierung. Demnach
sind die Maßnahmen zum Ausgleich der planbedingten Eingriffe geeignet. Ferner verbleibt ein Über-
schuss von 17.894 Ökopunkten, die auf weitere Maßnahmen angerechnet werden können.

Gesamtbilanz

Position Ökopunkte

Plangebiet -47.635

Gemarkung Gangelt, Flur 36, Flurstück 312 65.529

Summe 17.894
Tabelle 10: Gesamtbilanz

In Bezug auf das Schutzgut Fläche wäre ein unmittelbarer Ausgleich nur durch Entsiegelung oder
Nutzungsaufgabe an anderer Stelle möglich. Da entsprechende Flächen, die für ihre derzeitige Nut-
zung nicht mehr benötigt werden, nicht zur Verfügung stehen, ist ein entsprechender Ausgleich vor-
liegend nicht möglich. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Abwägungsentscheidung zulasten des
Schutzgutes.



Gemeinde Gangelt
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „Im Heyerfeld“

25

5.2 Vorsorgliche Maßnahmen

Vorsorgliche Maßnahmen

Maßnahmen Begünstigte
SchutzgüterCode Name Beschreibung

V1 Beschränkung der Ge-
bäudehöhe

Die Gebäudekubatur wird durch Festsetzung von
Baugrenzen, einer Traufhöhe von 6,5 m und einer
Firsthöhe von 10,5 m bestimmt. Die überbaubaren
Grundstücksflächen halten einen Regelabstand zu
den öffentlichen Verkehrsflächen von 3,0 m ein.

Landschaftsbild

V2 Gestaltung von Doppel-
häusern und Hausgrup-
pen

Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit
gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und First-
höhe, Dacheindeckung und Fassadenmaterialien
auszuführen.

Landschaftsbild

Tabelle 11: Vorsorgliche Maßnahmen

5.3 Unverbindliche Maßnahmenvorschläge

Unverbindliche Maßnahmenvorschläge

Code Maßnahme Maßnahmenbeschreibung
Begünstigte
Schutzgüter

U1 Dach- und Fassadenbe-
grünung

Hitzevorsorge durch Kühlwirkung und Steigerung der
Verdunstung, Dämpfung von Extremwerten der
Oberflächentemperaturen, Verbesserung der Wär-
medämmung und Schutz des Gebäudes vor Witte-
rungseinflüssen, verbesserte Fähigkeit zum Filtern
von Staub aus der Luft, Verbesserung der Grün- und
Freiraumausstattung, verbesserte Niederschlags-
wasserrückhaltung, Ausbildung von Biotopen für
Kleintiere wie beispielsweise Insekten.

Klima, Luft,
Pflanzen, Wasser,
Tiere, biologi-
sche Vielfalt

U2 Wasserdurchlässige
Stellplatzoberflächen

Durch Verwendung von Ökopflaster, Rasengitterstei-
nen oder sonstigen wasserdurchlässigen Stellplatz-
oberflächen kann die Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens zumindest teilweise erhalten und Extremwerte
der Oberflächentemperaturen vermieden werden.

Boden, Wasser,
Klima

U3 Holzfassaden Bindung von CO2, Dämpfung von Extremwerten der
Oberflächentemperaturen

Klima, Luft

U4 Fassaden mit einem ho-
hen Albedo-Wert

Hitzevorsorge durch verbesserte Abstrahlungswir-
kung der Gebäude, Dämpfung von Extremwerten der
Oberflächentemperaturen

Klima

Tabelle 12: Unverbindliche Maßnahmenvorschläge
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